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Umlaufbeschluss Präsidium vom 01. März 2024 
Gesamtvorstandssitzung 17.03.2024  
 

 

Vorbehaltsbeschluss: Verstöße gegen die Melde- und Beitragspflicht gem. § 5 
Ziffer 3 RSB-Satzung 

Gegenstand / 
Begründung 

Die RSB-Mitgliedsvereine  
 

- BSV Wesel vor‘m Brüner Tor 1922 e.V. (01302) 
- BSV Essen-Rellinghausen / Stadtwald e.V. (02314) 

 
sind ihren Verpflichtungen zur Meldung der vollständigen Anzahl 
Ihrer Vereinsmitglieder gemäß § 5 Ziffer 3 a) RSB-Satzung oder 
der Beitragszahlung sowie durchlaufender Posten (DSB, DOSB, 
LSB NRW) gem. § 5 Ziffer 3 d) RSB-Satzung nicht bzw. nur zum 
Teil nachgekommen. 
 
Bei den RSB-Mitgliedsvereinen (Sportschützenabteilungen) 
 

- Sportschützen Marienheide e.V. (09102) 
- Sportschützen Gummersbach (09104) 

 
liegt hingegen aufgrund der Recherchen des RSB-Präsidiums 
keine Gemeinnützigkeit gemäß § 4 Ziffer 1 Satz 1 RSB-Satzung 
vor, da bei den zuständigen Vereinsregistern keine Eintragung 
über die Sportschützenabteilungen vorliegen.  
 
Aufgrund der vom RSB-Präsidium aufgenommenen 
Ermittlungen gemäß § 10 RSB-Rechtsordnung sind mangels 
Stellungnahmen (Vereine sind nachfolgender Aufforderungen 
zur Stellungnahme nicht nachgekommen) der betroffenen 
Vereine folgende Vorwürfe nicht entkräftet worden: 
 
 
BSV Wesel vor‘m Brüner Tor 1922 e.V. (01302) 
Im Jahr 2013 stellte der Verein einen Antrag, die jährliche 
Mitgliedermeldung auf die Anzahl der Vereinsmitglieder in der 
Sportschützenabteilung zu reduzieren.  
(Beweis 1: E-Mail vom 16.04.2023 von Eva Annas „Antrag auf 
Verbleib im Rheinischen Schützenbund) 
 



   

Umlaufbeschluss Präsidium vom 01. März 2024 und 
Beschlussvorlage zur Gesamtvorstandssitzung 17. März 2024 
 

Diesem Antrag wurde seitens des Präsidiums nicht entsprochen. 
Dieses wurde dem Verein durch Geschäftsführer Thomas Kalix 
mitgeteilt. 
(Beweis 2: Schreiben Thomas Kalix vom 21.05.2013) 
 
Im Folgejahr reduzierte der Verein die Anzahl der 
Vereinsmitglieder von 136 (2014) auf 20 (2015) ohne 
weitergehende Begründung gegenüber dem RSB. Im Jahr 2023 
wurden dem RSB lediglich 14 Mitglieder gemeldet. 
(Beweis 3: Mitgliederentwicklung in Zahlen der RSB-
Mitgliederverwaltung ZMI) 
 
Während des Besuchs des Frühschoppens im Zuge des 
Schützenfestes des BSV Wesel „vorm Brüner Tor“ 1922 e.V. am 
03.09.2022 durch Schatzmeister Egon Beckmann waren 
deutlich mehr Schützinnen und Schützen in Vereinstracht 
anwesend als die 14 gemeldeten Vereinsmitglieder.  
(Beweis 4: Zeugenaussage Egon Beckmann) 
 
Daraufhin überprüfte Schatzmeister Egon Beckmann den 
Vereinsregistereintrag und stellte fest, dass die Mehrheit der 
eingetragenen Vorstandsmitglieder nicht gegenüber dem RSB 
gemeldet wurden.  
(Beweis 5: Vereinsregisterauszug vom 23.09.2023 und RSB-
Mitgliedermeldung BSV vor’m Brüner Tor 1922 e.V. vom 
21.09.2020) 
 
Nach mehrfacher Aufforderung zur Stellungnahme zu den 
genannten Unregelmäßigkeiten in der Mitgliedermeldung durch 
Schatzmeister Egon Beckmann gegenüber dem Präsidenten 
Uwe Brinks gab es keine Rückmeldung oder weitergehende 
Kommunikation. 
(Beweis 6: E-Mails vom 13.09.2022, Antwort vom 18.09.2022 
und E-Mail vom 04.11.2022 sowie Zeugenaussage Egon 
Beckmann hinsichtlich telefonischer Kontaktierung) 
 
 
BSV Essen-Rellinghausen / Stadtwald e.V. (02314) 
Der BSV Essen-Rellinghausen / Stadtwald e.V. ist seiner 
Zahlungsverpflichtung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages und 
der durchlaufenden Posten (DSB, DOSB, LSB NRW) gem. § 5 
Ziffer 3 d) RSB-Satzung nur zum Teil nachgekommen. 
 
Die Jahreshauptrechnung wurde am 27.02.2023 an den Verein 
in Höhe von 271,68 Euro versandt. Am 05.04.2023 erhielt der 
Verein nach nicht erfolgter Überweisung die erste Mahnung, 
gefolgt von der zweiten Mahnung am 02.05.2023 sowie der 
letzten Mahnung am 31.05.2023. Daraufhin wurde eine erneute 
letzte Mahnung am 27.09.2023 an den Verein versandt. Am 
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17.10.2023 ist der Verein seiner Zahlungsverpflichtung durch 
Zahlung von 171,68 Euro nur zum Teil nachgekommen, sodass 
100,00 Euro immer noch fällig blieben. Daraufhin wurde der 
Verein am 18.01.2024 erneut letztmalig angemahnt.  
(Beweis 7: Schreiben zur Zahlungsaufforderung vom 05.04.2023 
bis 18.01.2024) 
 
Zudem wurde die Forderung an das Forderungsmanagement 
der Firma Creditreform übertragen, die im Jahr 2014 vom 
Rheinischen Schützenbund beauftragt wurde. Am 19.02.2024 
teilte die Firma Creditreform mit, dass sie außergerichtlich die 
Forderung ebenfalls nicht eintreiben konnte.  
(Beweis 8: Schreiben Creditreform vom 19.02.2024) 
 
Am 29.02.2024 wurde die Firma Creditreform von 
Geschäftsführer Uwe Pakendorf in Absprache mit Schatzmeister 
Egon Beckmann mit der Durchführung eines gerichtlichen 
Mahnverfahrens beauftragt.  
(Beweis 9: E-Mail GF Pakendorf an Creditreform vom 
29.02.2024) 
 
Somit sind die Voraussetzungen zur Einleitung eines 
Ausschlussverfahrens gemäß § 7 Ziffer 1 h) i.V.m. § 7 Ziffer 2 e) 
RSB-Satzung erfüllt.  
 
 
Vorbemerkung zu den beiden Fällen Sportschützen 
Marienheide (09102) und Sportschützen Gummersbach 
(09104) 
Im Zuge der Aktion von Schatzmeister Egon Beckmann „Faire 
Mitgliedschaft“ wurden alle Mitgliedsvereine angeschrieben, die 
über die Bestandserhebung des LSB NRW mehr Mitglieder 
gemeldet hatten als über die Mitgliederverwaltung ZMI-RSB mit 
der Bitte, ihre Mitgliedermeldung beim Rheinischen 
Schützenbund anzupassen. Darunter waren auch mehrere 
Vereine aus dem Bezirk 09. Schatzmeister Egon Beckmann 
bekam daraufhin die Rückmeldung aus den Reihen der 
Mitgliedschaft des Bezirk 09, dass es unfair sei, nur diejenigen 
Vereine anzuschreiben, die falsch gemeldet hätten, wohingegen 
zwei große Vereine aus dem Bezirk 09 „ungeschoren 
davonkämen“, weil sie widerrechtlich lediglich ihre 
Sportschützenabteilung gemeldet hätten, statt den gesamten 
Verein. Genannt wurden die beiden o.g. vermeintlichen 
Sportschützenabteilungen. Daraufhin nahm sich das Präsidium 
der Angelegenheit an und stellte fest, dass die beiden 
Sportschützenabteilungen gegenüber der damals geltenden 
RSB-Satzung widerrechtlich aufgenommen wurden. Allerdings 
wurden anderslautend der vorliegenden Aufzeichnungen aus 
den Abteilungen nie eigenständige eingetragene Vereine 
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gebildet, was Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im 
Rheinischen Schützenbund (§ 4 Ziffer 1 RSB-Satzung) wie auch 
aufgrund der Vorschrift zur Dualität der Mitgliedschaft (Vorschrift 
LSB NRW e.V.) Voraussetzung für die Mitgliedschaft im 
Kreissportbund Oberberg (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Satzung 
Kreissportbund Oberberg e.V.) ist.  
(Beweis 10: Zeugenaussage Schatzmeister Egon Beckmann) 
(Beweis 11: Satzung Kreissportbund Oberberg e.V. vom 
26.03.2019) 
 
 
Sportschützen Marienheide e.V. (09102) 
Die Sportschützen Marienheide haben am 27.03.1954 ihren 
Beitritt zum Rheinischen Schützenbund beantragt und wurden 
seit 1958 beim Rheinischen Schützenbund als e.V. geführt. 
Oben genannten Hinweis folgend hat sich allerdings 
herausgestellt, dass kein Vereinsregistereintrag unter dem 
genannten Verein zu finden war, sondern nur unter dem Verein 
„Schützenverein Marienheide e.V.“.  
(Beweis 12: Auszug aus der RSB-Vereinsakte und 
Vereinsregisterauszug „Schützenverein Marienheide e.V.“) 
 
Die zum Zeitpunkt der Aufnahme geltende Satzung des 
Rheinischen Schützenbund e.V. 1872 vom 31.03.1952 sah unter 
§ 4 Ziffer 1 vor, dass lediglich „Schützenvereine, 
Schützenbruderschaften, Schützengesellschaften und 
Schützengilden (fortab Vereine genannt)“ Mitglied im 
Rheinischen Schützenbund werden können. Aufgrund der 
zwingenden Satzungsvoraussetzung müssen die 
Mitgliedsvereine des Rheinischen Schützenbundes, die zum 
damaligen Zeitpunkt aufgenommen wurden, eingetragene 
Vereine und analog auch gemeinnützig tätig sein.  
(Beweis 13: Satzung Rheinischer Schützenbund e.V. 1872 vom 
31.03.1952) 
 
Aufgrund der Recherche beim Registerportal der Länder liegt 
der Verdacht nahe, dass die Sportschützen Marienheide e.V. 
weder ein eingetragener Verein noch gemeinnützig im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung sind. Eine Aufnahme des Vereins hätte nach 
den damaligen Voraussetzungen nicht erfolgen dürfen. Auch 
gemäß der heute geltenden Satzung des Rheinischen 
Schützenbundes vom 20.11.2022 in § 4 Ziffer 1 müssen 
Mitgliedsvereine im Vereinsregister eingetragen sein und die 
Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit erfüllen. Ausnahmen 
von der Eintragung ins Vereinsregister und der 
Gemeinnützigkeit sind ausschließlich durch die Entscheidung 
des Gesamtvorstandes des RSB im Einzelfall möglich. Eine 
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entsprechende Entscheidung ist in diesem Fall jedoch nicht 
aktenkundig. 
 
Am 25.10.2023 wurde der Verein im Auftrag des Präsidiums 
angeschrieben bis zum 15.11.2023 seine Gemeinnützigkeit 
nachzuweisen. Dieser Aufforderung ist der Verein nicht 
nachgekommen. 
(Beweis 14: Schreiben Franziska Düx vom 25.10.2023) 
 
Somit sind die Voraussetzungen zur Einleitung eines 
Ausschlussverfahrens als Disziplinarmaßnahme vor der 1. 
Instand des RSB-Verbandsgerichts gemäß § 7 Ziffer 3 i.V.m. § 7 
Ziffer 1 h) und § 7 Ziffer 2 a) RSB-Satzung aufgrund des 
Verstoßes gegen die RSB-Satzung in § 4 Ziffer 1 Satz 1 und 4 
i.V.m. § 2 Ziffer 2 Satz 4 sowie § 5 Ziffer 2 erfüllt.  
 
 
Sportschützen Gummersbach (09104) 
Die Sportschützen Gummersbach haben am 16.02.1967 ihren 
Beitritt zum Rheinischen Schützenbund beantragt und wurden 
seit 1968 beim Rheinischen Schützenbund als Mitglied geführt. 
Oben genannten Hinweis folgend hat sich allerdings 
herausgestellt, dass kein Vereinsregistereintrag unter dem 
genannten Verein zu finden war, sondern nur unter dem Verein 
„Gummersbacher Schützenverein 1833 e.V.“.  
(Beweis 15: Auszug aus der RSB-Vereinsakte und 
Vereinsregisterauszug „Gummersbacher Schützenverein 1833 
e.V.“) 
 
Die zum Zeitpunkt der Aufnahme geltende Satzung des 
Rheinischen Schützenbundes e.V. 1872 vom 10.03.1963 sah 
unter § 4 Ziffer 1 vor, dass lediglich „Schützenvereine, 
Schützenbruderschaften, Schützengesellschaften und 
Schützengilden (fortab Vereine genannt)“ Mitglied im 
Rheinischen Schützenbund werden können. Aufgrund der 
zwingenden Satzungsvoraussetzung müssen die 
Mitgliedsvereine des Rheinischen Schützenbundes, die zum 
damaligen Zeitpunkt aufgenommen wurden, eingetragene 
Vereine und analog auch gemeinnützig tätig sein.  
(Beweis 16: Satzung Rheinischer Schützenbund e.V. 1872 vom 
10.03.1963) 
 
Aufgrund der Recherche beim Registerportal der Länder liegt 
der Verdacht nahe, dass die Sportschützen Gummersbach 
weder ein eingetragener Verein noch gemeinnützig sind, 
sondern nur eine Abteilung des Gummersbacher 
Schützenverein 1833 e.V.. Eine Aufnahme des Vereins oder der 
Sportschützengruppe des zuvor ausgetretenen Vereins 
„Gummersbacher Schützenverein 1833 e.V.“  hätte nach den 
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damaligen Voraussetzungen nicht erfolgen dürfen. Auch gemäß 
der heute geltenden Satzung des Rheinischen Schützenbundes 
vom 20.11.2022 in § 4 Ziffer 1 müssen Mitgliedsvereine im 
Vereinsregister eingetragen sein und die Voraussetzungen der 
Gemeinnützigkeit erfüllen. Ausnahmen von der Eintragung ins 
Vereinsregister und der Gemeinnützigkeit sind ausschließlich 
durch die Entscheidung des Gesamtvorstandes des RSB im 
Einzelfall möglich. Eine entsprechende Entscheidung ist in 
diesem Fall jedoch nicht aktenkundig. 
 
Am 25.10.2023 wurde der Verein im Auftrag des Präsidiums 
angeschrieben bis zum 15.11.2023 seine Gemeinnützigkeit 
nachzuweisen. Dieser Aufforderung ist der Verein nicht 
nachgekommen. 
(Beweis 17: Schreiben Franziska Düx vom 25.10.2023) 
 
Somit sind die Voraussetzungen zur Einleitung eines 
Ausschlussverfahrens als Disziplinarmaßnahme vor der 1. 
Instand des RSB-Verbandsgerichts gemäß § 7 Ziffer 3 i.V.m. § 7 
Ziffer 1 h) und § 7 Ziffer 2 a) RSB-Satzung aufgrund des 
Verstoßes gegen die RSB-Satzung in § 4 Ziffer 1 Satz 1 und 4 
i.V.m. § 2 Ziffer 2 Satz 4 sowie § 5 Ziffer 2 erfüllt.  
 
 
Fazit 
Aufgrund der vorliegenden Sachverhalte liegen in den Fällen der 
Vereine BSV Wesel vor‘m Brüner Tor 1922 e.V. (01302) und 
BSV Essen-Rellinghausen / Stadtwald e.V. (02314) 
Verletzungen der mitgliedschaftlichen Verpflichtungen gemäß § 
5 Ziffer 3 a) und d) RSB-Satzung vor.  
 
Vorbehaltlich der Eintragung der Satzungsänderung in § 8 Abs. 
9 RSB-Satzung vom 26.11.2023 in Ransbach-Baumbach hat 
das Präsidium im Umlaufbeschluss vom 01.03.2024 
beschlossen, einen Antrag an den RSB-Gesamtvorstand zu 
stellen, Disziplinarmaßnahmen in Form eines 
Verbandsausschlusses gegen die genannten Vereine gemäß § 
7 Ziffer 1 h) i.V.m. § 8 Abs. 9 RSB-Satzung zu erheben, die 
aufgrund der genannten Satzungsverstöße gemäß § 7 Ziffer 2 a) 
und b) und nach erfolgloser dritter schriftlicher Mahnung 
mangels Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen gemäß § 7 
Ziffer 2 e) zu ergreifen.  
 
Nach Eintragung der Satzungsänderung vom 26.11.2023 in das 
Vereinsregister sind den Vereinen der Antrag an den 
Gesamtvorstand mit der jeweiligen Begründung durch 
eingeschriebenen Brief mitzuteilen, um den Betroffenen 
rechtliches Gehör gem. § 7 Ziffer 3 b) zu gewähren. Frist zur 
schriftlichen Stellungnahme zum Sachverhalt wird den Vereinen 



   

Umlaufbeschluss Präsidium vom 01. März 2024 und 
Beschlussvorlage zur Gesamtvorstandssitzung 17. März 2024 
 

einen Monat gewährt. Die Entscheidung des RSB-
Gesamtvorstandes erfolgt in der anschließenden Sitzung, die, 
soweit keine mündliche Verhandlung verlangt wird, durch 
Umlaufbeschluss erfolgen kann (§ 9 Ziffer 3 und 15 RSB-
Rechtsordnung). Wird mündliche Verhandlung seitens der 
Verfahrensbeteiligten verlangt, erfolgt der Beschluss in der 
nächstmöglich einzuberufenden Gesamtvorstandssitzung. 
 
In den Fällen der Mitgliedsvereine/Sportschützenabteilungen 
Sportschützen Marienheide e.V. (09102) und Sportschützen 
Gummersbach (09104) liegen hingegen Verletzungen der 
mitgliedschaftlichen Verpflichtungen gemäß § 5 Ziffer 2 i.V.m. § 
4 Ziffer 1 Satz 1 und 4 und § 2 Ziffer 2 Satz 4 RSB-Satzung vor.  
 
Hier hat das Präsidium mit Umlaufbeschluss vom 01.03.2024 
beim RSB-Verbandsgericht 1. Instanz gemäß § 8 Ziffer 2 RSB-
Satzung Antrag auf Sanktion bzw. Verbandsausschluss gemäß 
§ 7 Ziffer 1 h) i.V.m. § 7 Ziffer 2 a) gestellt. Den Vereinen wird 
der Antrag an das RSB-Verbandsgericht 1. Instanz mit der 
jeweiligen Begründung durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt, 
um den Betroffenen rechtliches Gehör gem. § 7 Ziffer 3 b) zu 
gewähren. Eine Beteiligung des Gesamtvorstandes ist in diesen 
beiden Fällen nicht notwendig.  
 

Terminsache ja 

Beschlussvorschlag 1. Das Präsidium beschließt im Umlaufverfahren, 
vorbehaltlich der Eintragung der Satzungsänderung vom 
26.11.2023 in den Fällen der Vereine  
 
- BSV Wesel vor‘m Brüner Tor 1922 e.V. (01302) 
- BSV Essen-Rellinghausen / Stadtwald e.V. (02314) 
 
einen Antrag an den Gesamtvorstand zu stellen, ein 
Ausschlussverfahren gemäß § 8 Ziffer 9 RSB-Satzung 
vom 26.11.2023 i.V.m. § 7 Ziffer 1 h) sowie § 7 Ziffer 2 a), 
b) und 2 e) wegen Verletzungen der mitgliedschaftlichen 
Verpflichtungen gemäß § 5 Ziffer 3 a) und d) RSB-
Satzung gegen die Vereine einzuleiten. 
 

2. Das Präsidium beschließt im Umlaufverfahren, in den 
Fällen der Vereine  
 
- Sportschützen Marienheide e.V. (09102) 
- Sportschützen Gummersbach (09104) 
 
einen Antrag an das RSB-Verbandsgericht 1. Instanz 
gemäß § 8 Ziffer 2 RSB-Satzung auf Sanktion bzw. 
Verbandsausschluss gemäß § 7 Ziffer 1 h) i.V.m. § 7 
Ziffer 2 a) wegen Verstoß gegen die RSB-Satzung § 5 
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Anlagen:  

• Beweis 1: E-Mail vom 16.04.2023 von Eva Annas „Antrag auf Verbleib im Rheinischen Schützenbund 

• Beweis 2: Schreiben Thomas Kalix vom 21.05.2013 

• Beweis 3: Mitgliederentwicklung in Zahlen der RSB-Mitgliederverwaltung ZMI 

• Beweis 5: Vereinsregisterauszug und RSB-Mitgliedermeldung BSV vor’m Brüner Tor 1922 e.V. vom 
29.09.2023 

• Beweis 6: E-Mails vom 13.09.2022, Antwort vom 18.09.2022 und E-Mail vom 04.11.2022 

• Beweis 7: Schreiben zur Zahlungsaufforderung vom 05.04.2023 bis 18.01.2024 

• Beweis 8: Schreiben Creditreform vom 19.02.2024 

• Beweis 9: E-Mail GF Pakendorf an Creditreform vom 29.02.2024 

• Beweis 11: Satzung Kreissportbund Oberberg e.V. vom 26.03.2019 

• Beweis 12: Auszug aus der RSB-Vereinsakte und Vereinsregisterauszug „Schützenverein Marienheide 
e.V.“ 

• Beweis 13: Satzung Rheinischer Schützenbund e.V. 1872 vom 31.03.1952 

• Beweis 14: Schreiben Franziska Düx vom 25.10.2023 

• Beweis 15: Auszug aus der RSB-Vereinsakte und Vereinsregisterauszug „Gummersbacher 
Schützenverein 1833 e.V.“ 

• Beweis 16: Satzung Rheinischer Schützenbund e.V. 1872 vom 10.03.1963 

• Beweis 17: Schreiben Franziska Düx vom 25.10.2023 

 

Ziffer 2 i.V.m. § 4 Ziffer 1 Satz 1 und 4 und § 2 Ziffer 2 
Satz 4 zu stellen.  
 

3. Der Gesamtvorstand beschließt, vorbehaltlich der 
Eintragung der Satzungsänderung vom 26.11.2023 ein 
Ausschlussverfahren gegen die Vereine  
- BSV Wesel vor‘m Brüner Tor 1922 e.V. (01302) 
- BSV Essen-Rellinghausen / Stadtwald e.V. (02314) 
gemäß § 8 Ziffer 9 RSB-Satzung vom 26.11.2023 i.V.m. § 
7 Ziffer 1 h) sowie § 7 Ziffer 2 a), b) und 2 e) wegen 
Verletzungen der mitgliedschaftlichen Verpflichtungen 
gemäß § 5 Ziffer 3 a) und d) RSB-Satzung einzuleiten. 
Den betroffenen Vereinen ist Gehör gemäß § 7 Ziffer 3 b) 
zu gewähren. 

 

Finanzielle 
Auswirkungen 

 nein (auch keine Folgekosten) 
 ja (separate Darstellung erforderlich) 

Beteiligung von 
 

Gesamtvorstand 

Mitteilung an 
 

Geschäftsstelle 

Beratungsergebnis  Zustimmung     einstimmig   
 Ablehnung           ________       
 Enthaltung           ________       

Beschluss  Gemäß Vorschlag 

 abweichend 

 

 


